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Die Bürgermeisterin 

 Öffentliche 
Beschlussvorlage 
256/2021 
Dezernat II, gez. Backes 

 
 

Federführung: Datum: 

60 - Planung, Bauordnung, Verkehr 20.08.2021 
Produkt: 

60.01 Stadtplanung 
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Planen und Bauen 01.09.2021 Vorberatung 

Rat der Stadt Coesfeld 16.09.2021 Entscheidung 

 

Berufung eines stellvertretenden Mitglieds im Gestaltungsbeirat zum ständigen 
Mitglied 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, ab Oktober 2021 Herrn Architekt Martin Schneider, Köln als Ersatz für 
Frau Prof. Annette Hillebrandt in den Gestaltungsbeirat zu berufen.  

 

 

Sachverhalt: 

Mit Beschluss hat der Rat der Stadt Coesfeld in den gegangenen Jahren folgende Personen in 
den Gestaltungsbeirat berufen: 

Prof. Dipl.-Ing. Andreas Fritzen, Architekt und Stadtplaner BDA (zzt. Ausschussvorsitzender) 

Dipl.-Ing. Eckhard Scholz, Architekt BDA 

Prof. Dipl.-Ing. Annette Hillebrandt, Architektin BDA, vertreten durch Dipl.-Ing. Martin Schneider, 
Architekt BDA 

Prof. Dipl.-Ing. Michael, Architekt BDA  

Dipl.-Ing. Isabella de Medici, Landschaftsarchitektin AKNW 

 

Frau Prof. Hillebrand wurde 2011 in den Gestaltungsbeirat berufen. Da sich im Rahmen ihrer 
Professorintätigkeit zum Wintersemester 2014/15 der Montag zum verpflichtenden 
Anwesenheitstag ergab, konnte Architekt Martin Schneider kurzfristig als Vertretung gewonnen 
werden. Die Regelung hatte sich dann auch über das Sommer- und weitere Semester jeweils 
neu erstreckt, sodass Herr Schneider eine „Dauer-Vertretung“ wurde.  

Frau Hillebrandt hat auf Anfrage bestätigt, dass sie nicht wieder in den Gestaltungsbeirat 
zurückkehren wird und Herr Schneider erklärt sich gerne bereit, als ordentliches Mitglied 
weiterzumachen. Insofern ist die Berufung durch den Rat nun formal vorzunehmen. 

Herr Schneider hat sich über die mittlerweile 7 Jahre seiner Vertretungsregel den Ruf eines sehr 
engagierten Beiratsmitglieds erworben, welches sich mit fundierten Diskussionsbeiträgen, 
Bedenken und Anregungen zu Verbesserungen in die eingereichten Projekte einbringt. 
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Nach der neuen Regel in der aktualisierten Geschäftsordnung des Gestaltungsbeirates, die am 
30.08.2021 beschlossen wird, würde er regulär für weitere 6 Jahre bis September 2027 
bestätigt.  

Die fachliche Qualifikation von Architekt Martin Schneider für die Tätigkeit als Beiratsmitglied ist 
durch die konkrete langjährige Projektarbeit in seinem Büro sowie die wissenschaftliche 
Lehrtätigkeit und durch Mitgliedschaft im Gestaltungsbeirat der Stadt Soest sowie im DGNB 
belegt.  

 

 

Anlagen: 

Vita 
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